
Luppmenpark – eine Chance für Hittnau!
Öffentlicher Workshop vom 7. Mai 2022
9 - 12 Uhr

+ Fotoprotokoll

Hittnau



Begrüssung / Einleitung

Carlo Hächler, Gemeindepräsident
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Agenda heute
EINLEITUNG

9.00 Begrüssung CH

Rechtlich/bauliche Ausgangslage Luppmenpark CP

Demographie in Hittnau heute und morgen, Alterswohnen heute und morgen CS

«Projekt Boules» und der herausfordernde Umgang mit den Altbauten PB
Regieanweisungen World-Café

9.40 Tischgespräche – Erörterung einzelner Themenfelder (2 Rotationen à 30’)
1 Alters-Wohnen im Luppmenpark – eine Chance für Hittnau CS

2 Genossenschaft Alterswohnen Luppmenpark (GAL) als Trägerschaft BS/UM

3 Stellenwert des Luppmenparks für Hittnau? GD

4 Kultur in Hittnau und der «Kulturbaustein» Verein Villa Spörri WH/...

5 Dem Stiftungsgedanken und den Finanzen Rechnung tragen CH
10.45 Zusammentragen der Tischdiskussionen (Tischmoderatoren/innen) 

Aufnahme offener Fragen / Anregungen
CP

11.15 Bewertungsrunde zu wichtigen Thesen CP

11.50 Ausblick und Schluss CH
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Referierende

EINLEITUNG

Claudia Schnyder Peter Baumberger

Christoph Boog

Christian Portmann

Kommunikation
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Moderierende an den Tischgespräche World-Café
EINLEITUNG

Genossenschaft Alterswohnen Luppmenpark
- Bruno Schiess
- Walter Halder
- Hansueli Märki

Verein Villa Spörri
- Barbara Meili
- Rosmarie Bosshard
- Regula Meili

Gemeinderätinnen
- Gaby Dürr, Ressortvorsteherin Tiefbau + Infrastruktur
- Claudia Schnyder, Ressortvorsteherin Sicherheit + Gesellschaft
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Ziele heute
EINLEITUNG

§ Erläuterung Gesamtkonzept Luppmenpark und Fahrplan 
(Gemeindeversammlung/Abstimmung)

§ Aufnahme Bevölkerungsanliegen und Anregungen

§ Ermittlung Stellenwert der einzelnen Elemente für Hittnau und die Rollen der 
Akteure für die Hittnauer Bevölkerung zur Optimierung
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EINLEITUNG

Rekapitulation Entwicklungsgeschichte 

§ Über Jahrhunderte gewachsenes Areal, nur teilweise bewilligt (Gewässer)

§ Bau- und Zonenordnung

§ Denkmalpflege

§ Gewässerraum

§ Gestaltungsplan
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EINLEITUNG

1989 1990

Verein Villa Spörri / Mostfest / Asylunterkunft 

20132007

Denkmalpflege/Gestaltungsplan

2019 2020 2021 2022
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EINLEITUNG

Gestaltungsplan Luppmenpark

  Kanton Zürich 
    
 
 
 
 
 

   
   
   
   
  331641 – 5.2.2019 
   
 

 
 
 
 
 
 

 Privater Gestaltungsplan Luppmenpark Hittnau 

Stand: Öffentliche 
Auflage und Anhörung 

 Situationsplan 
  1:500 

   
  Von der Grundeigentümerin (Gemeinde Hittnau) aufgestellt am 

  Der Präsident: Der Schreiber: 

   
   

  Von der Gemeindeversammlung zugestimmt am 

   
  Namens der Gemeindeversammlung  

  Der Präsident: Der Schreiber: 

   
   

  Von der Baudirektion genehmigt am 

   
  Für die Baudirektion: BDV-Nr. 

   
  

• Überkommunal geschützt: Villa, Pavillon und Parkanlage
• Kommunal geschützt: Riegelhaus und Kosthaus
• Scheune darf zurückgebaut werden bei Vorliegen eines besonders guten Neubauprojekts 

(Wettbewerb)



Und was steht sonst noch an...

Instandsetzung Parkanlage
- mittlere Dringlichkeit
- gesonderter Objektkredit ca. 2023
- Umsetzung in Abstimmung auf 

Wohnbauprojekt Luppmenpark
(nicht vor 2024)

Gartenpavillon

Hochwassersicherheit Luppmen
- mittlere Dringlichkeit
- gesonderter Objektkredit
- Umsetzung zeitlich koordiniert mit 

Wohnbauprojekt Luppmenpark
(nicht vor 2024)

Instandsetzung Gartenpavillon
- hohe Dringlichkeit
- gesonderter Objektkredit 2022
- Umsetzung 2023

Hochwasser-
sicherheit

Parkanlage

UND WAS SONST NOCH?
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GRUNDLAGE

Beschlüsse der Gemeindeversammlung vom September 2021
(Auftrag an den Gemeinderat)

• Zusatzkredit CHF 81 000 für die Durchführung des Projektwettbewerbs
Luppmenpark zulasten des Emil-Spörri-Fonds

• Verpflichtungskredit CHF 22 000 für die Ausarbeitung des Baurechtsvertrags für 
die Abgabe des Luppmenparks an die GAL zulasten des Emil-Spörri-Fonds
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EINLEITUNG
Überführung ins Eigentum der Gemeinde

Auszug aus dem Protokoll 
der Gemeindeversammlung Hittnau 

vom 13. Dezember 1989 

3. UeberfUhrung der F.mil Spörri-Stiftung ins Eigentum und in die Ver- 
antwortung der Politischen Gemeinde Hittnau 
Schaffung einer Alters- und Spitex-Koaxnission (Teilrevision der 
Gemeindeordnung) 

Die Gemeindeversammlung bes c h 1 i esst 

1. Der Ueberfilhrung der F.mil Spörri-Stiftung mit 
Passiven ins Eigentum und in die Verantwortung 
meinde Hittnau wird zugesti1m1t. 

allen Aktiven und 
der Politischen Ge- 

2. Die Politische Gemeinde verpflichtet sich gleichzeitig, dem Stif- 
tungsgedanken weiterhin Rechnung zu tragen. 

3. Als neue Kommission mit selbständigen Verwaltungsbefugnissen wird 
eine Alters- und Spitex-Koamission geschaffen. Die Aufgaben der 
bisherigen Krankenpflegekommission werden dieser neuen Kommission 
zugewiesen. Die Krankenpflegekommission wird aufgehoben. Die Gemein- 
deordnung vom 28. Juni 1989 wird wie folgt geändert: 

Art. 5 Urnenwahl (Aenderung} 
Durch die Urne werden auf die gesetzliche Amtsdauer gewählt: 

5. fünf Mitglieder der Alters- und Spitex-Kommission; 
(entsprechende Aenderung der bisherigen Numerierungen 5. - 9. 

Art. 9 Wahlbefugnisse (Aenderung) 
Die Gemeindeversammlung wählt offen: 

Ziffer 3. fällt weg. 

Art. 14 Wahlbefugnisse (Aenderung) 
Der Gemeinderat wählt: 
1. aus seiner Mitte: 

- den zweiten Abgeordneten .des Gemeinderates in der Alters- und 
Spitex-Kommission: 

- allfällige weitere Ausschusse 
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EINLEITUNG
Dem Stiftungsgedanken weiterhin Rechnung tragen...

§ Stiftungszweck «Alterswohnen Luppmenpark»
– wurde von der Gemeinde Hittnau formell als öffentliche Aufgabe übernommen
– ist nach wie vor aktuell
– geändert haben gewisse Rahmenbedingungen

§ Eine Anpassung der Zweckbindung ist gemäss bundesgerichtlicher 
Rechtsprechung nur unter strengen Voraussetzungen möglich
– ursprünglicher Zweck lässt sich nicht oder nur noch teilweise umsetzen
– die Zweckänderung geht nur soweit, wie dies notwendig ist

§ Abänderungen bedürfen eines neuen Beschlusses der Gemeindeversammlung
– ....
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EMIL SPÖRRI-FONDS

- Betrieb Altersheim war 
überwiegend defizitär

- Nettoaufwendungen im Umfang 
von CHF 1.36 Mio. zwischen 
1990-2021

Finanztransaktionen 1990 – 2021
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- Investitionen wurden zu 60% aus 
dem Emil-Spörri-Fonds 
finanziert.

- 40% finanzierte die Gemeinde 
aus dem Steuerhaushalt.

Finanztransaktionen  1990 – 2021
EMIL SPÖRRI-FONDS
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§ Fondsentwicklung
– von rund CHF 950 000 auf heute CHF 120 000
– Teilweise gute Verzinsung

§ Ertragsüberschuss für Gemeinde 1990 -2021:
– CHF 375 000 (CHF 12 000/Jahr)
– Zu kleiner Ertrag für Gebäudeunterhalt

§ Betriebsverlust Altersheim 1990 – 2021:
– CHF 948 000

Finanztransaktionen 1990 – 2021 – Fazit

EMIL SPÖRRI-FONDS
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Grobprozess
EINLEITUNG

GAL: Zustimmung und Klärung 
Finanzen 

GAL: Abschliessende 
Zusage

WS
7. Mai 2022

Finale 
Festlegung 

Abstimmung

Urne Baurechts-
vertrag

Kommunikat
ion

Übertragung



Anforderungen an einen Wohnbauträger

- In Hittnau verankert und breit abgestützt

- Zeitgemässes Wohnkonzept
- (Wachsende) Zielgruppe

- Bietet Gewähr für eine professionelle Umsetzung
- Fachlich
- Personell
- Finanziell

- Bau und Betrieb aus einer Hand (keine 
Verwaltungsaufgabe!)

Warum die GAL?

✓ seit 2013, 100 Mitglieder

✓ vgl. Wettbewerbsprojekt
✓ vgl. Wettbewerbsprojekt

✓ Beratung
✓ Vorstandsergänzung wird gelingen
✓ EK + Finanzierungszusage

Alternativen?
- Hohe Zweckbindung schlägt auf den Ertrag
- Identifikation mit Hittnau offen

EINLEITUNG



Rechtliche Ausgangslage 
Luppmenpark

Christian Portmann
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RECHTLICHE AUSGANGSLAGE

Ausgliederungserlass
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RECHTLICHE AUSGANGSLAGE

Ausgliederungserlass
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RECHTLICHE AUSGANGSLAGE

Verordnung über den integralen Erhalt des Areals Luppmenpark und die 
Abgabe im Baurecht an die Genossenschaft Alterswohnen Luppmenpark
(Ausgliederungserlass)

Ausgliederungserlass
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SCHAFFUNG EINER RECHTSGRUNDLAGE

Verordnung über den integralen Erhalt des Areals Luppmenpark und die Abgabe im 
Baurecht an die Genossenschaft Alterswohnen Luppmenpark (Ausgliederungserlass)
Vorentwurf
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SCHAFFUNG EINER RECHTSGRUNDLAGE

Verordnung über den integralen Erhalt des Areals Luppmenpark und die Abgabe im 
Baurecht an die Genossenschaft Alterswohnen Luppmenpark (Ausgliederungserlass)
Vorentwurf
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SCHAFFUNG EINER RECHTSGRUNDLAGE

Verordnung über den integralen Erhalt des Areals Luppmenpark und die Abgabe im 
Baurecht an die Genossenschaft Alterswohnen Luppmenpark (Ausgliederungserlass)
Vorentwurf
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SCHAFFUNG EINER RECHTSGRUNDLAGE

Vorentwurf

Verordnung über den integralen Erhalt des Areals Luppmenpark und die Abgabe im 
Baurecht an die Genossenschaft Alterswohnen Luppmenpark (Ausgliederungserlass)
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SCHAFFUNG EINER RECHTSGRUNDLAGE

Vorentwurf

Verordnung über den integralen Erhalt des Areals Luppmenpark und die Abgabe im 
Baurecht an die Genossenschaft Alterswohnen Luppmenpark (Ausgliederungserlass)
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SCHAFFUNG EINER RECHTSGRUNDLAGE

Vorentwurf

Verordnung über den integralen Erhalt des Areals Luppmenpark und die Abgabe im 
Baurecht an die Genossenschaft Alterswohnen Luppmenpark (Ausgliederungserlass)



§ Seite 29

SCHAFFUNG EINER RECHTSGRUNDLAGE

Vorentwurf

Verordnung über den integralen Erhalt des Areals Luppmenpark und die Abgabe im 
Baurecht an die Genossenschaft Alterswohnen Luppmenpark (Ausgliederungserlass)
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BAURECHTSVERTRAG

Baurechtsperimeter

(Baurechtsgegenstand)
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BAURECHTSVERTRAG

Eckwerte Baurechtsvertrag Luppmenpark

- Laufzeit: 80 Jahre mit Verlängerungsoption
- Baurechtszins -> Tischgespräche heute
- Übernahme- und Rückgabepreis der Gebäude -> Tischgespräche heute

- Baupflicht gemäss Siegerprojekt Projektwettbewerb
- Wohnungsvergabe an Personen in/aus Hittnau

- Instandhaltungspflicht
- Pflicht zur Bildung von Rückstellungen für die bauliche Erneuerung

- Pflicht zur Äufnung eines Heimfallfonds
- Unentgeltlicher Heimfall an die Grundeigentümerin



Alterswohnen – heute und 
morgen

Claudia Schnyder, Gemeinderätin
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Eine wegweisende Lösung zum Wohnen und Älterwerden

ALTERSWOHNEN
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Kanton Zürich – Mehr Menschen werden älter

Gesellschaftlicher Hintergrund
ALTERSWOHNEN
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Hittnau 2021 – Altersstatistik,(Anzahl  je Alterskategorie)

Gesellschaftlicher Hintergrund
ALTERSWOHNEN
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Pflegeheim GerAtrium – Austritte 2021
ALTERSWOHNEN

41% der Menschen gehen aus dem GerAtrium wieder nach Hause
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Pflegeheim GerAtrium – Aufenthaltsdauer 2021
ALTERSWOHNEN

Drei Viertel der Menschen leben weniger als ein Jahr im GerAtrium
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Kosten stationärer Aufenthalt im GerAtrium (Pflegeheim)
ALTERSWOHNEN

Hotellerie und Betreuung CHF / Tag CHF / Monat

Pensionskosten für Zweierzimmer 140.00 4’200.00
Betreuungstaxe 70.00 2’100.00
Pflege-Anteil 23.00 690.00

Total Kosten pro Monat / zu Lasten Bewohner CHF 6’990.00

Je länger man zuhause bleibt, desto günstiger für Alle!
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Bausteine der Gesundheitsversorgung in Hittnau
ALTERSWOHNEN

Sehr gut strukturierte 
Gesundheits-
Versorgung

Gemeinde Hittnau

GerAtrium Pflegeheim / Pfäffikon ZH

Spitex Pfäffikon-Hittnau

Spezialisiertes Palliativ Care / Dr. Weber 
GZO

Hausärzte Gemeinschaftspraxis Hittnau

Zahnärzte in Hittnau

Physiotherapie Hittnau

Mahlzeitendienst/ GerAtrium Pfäffikon ZH

Altersbeauftragte Gemeinde Hittnau
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Wichtige Standortfaktoren einer zeitgemäss aufgestellten Gemeinde
ALTERSWOHNEN

Gesamthaftes Schulangebot – Kita/Tagesbetreuung, Unter- bis Oberstufe

Gute Gesundheitsversorgung
Gute Einkaufsmöglichkeiten
Gute Anschlussmöglichkeiten an ÖV

Geeignete Alterswohnungen  

Jugendarbeit

Attraktives Vereinsleben  
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ALTERSWOHNEN

Was braucht es für einen 
gelingenden Alltag?
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Was braucht es für einen gelingenden Alltag?
ALTERSWOHNEN

Wohnung
passend 

Begegnungen 
im Quartier

Dienstleistungen 
und Infrastruktur 
in der Nähe

© A. Jann



§ Seite 43

ALTERSWOHNEN

§ Im jüngeren Alter ist ein gutes Wohnumfeld weniger entscheidend
§ Mit zunehmendem Alter wird ein gutes Wohnumfeld immer wichtiger

Unabhängigkeit

Alter

Was braucht es für einen gelingenden Alltag?
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§ Menschen werden älter und leben länger zu Hause

§ Junge Generation ist im Arbeitsalltag integriert, Zeit für nötige Unterstützung der 
älteren Generation fehlt

§ Wohnraumbedarf verändert sich (Fläche, Funktionalität)

§ Um möglichst lange und gut zu Hause leben können, braucht es
– eine zweckmässige Wohnung
– eine gute Wohnumgebung
– ein gutes Wohnumfeld

§ «Heimlandschaft» verändert sich in Richtung
– Sozialraumorientierung
– Stärkung der informellen Strukturen

Baustein Alterswohnen trägt zur Attraktivität von Hittnau bei!

Fazit
ALTERSWOHNEN
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§ Der  Luppmenpark liegt zentral

§ Gute Anbindung an den ÖV (Bus-Anschluss)

§ Das Projekt entspricht dem Stiftungszweck

§ Es werden unterschiedliche Alterswohnungen angeboten

§ Die Villa bleibt ein vielfältiges Begegnungszentrum

§ Der schöne Park wird belebt und genutzt

§ Die Angebotslücke «lange selbständig in Hittnau wohnen zu können, wird 
geschlossen

Wieso passt das Projekt Alterswohnen Luppmenpark?
ALTERSWOHNEN



Eckwerte des Siegerprojekts 
«Boules»

Peter Baumberger, Architekt
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«PROJEKT BOULES»
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«PROJEKT BOULES»
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«PROJEKT BOULES»



§ Seite 50

«PROJEKT BOULES»
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«PROJEKT BOULES»



§ Seite 52

«PROJEKT BOULES»
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«PROJEKT BOULES»
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«PROJEKT BOULES»
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«PROJEKT BOULES»
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«PROJEKT BOULES»
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«PROJEKT BOULES»



§ Seite 58

«PROJEKT BOULES»
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«PROJEKT BOULES»
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«PROJEKT BOULES»
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«PROJEKT BOULES»
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«PROJEKT BOULES»
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«PROJEKT BOULES»
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«PROJEKT BOULES»
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«PROJEKT BOULES»
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«PROJEKT BOULES»
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«PROJEKT BOULES»
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«PROJEKT BOULES»
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«PROJEKT BOULES»
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«PROJEKT BOULES»
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«PROJEKT BOULES»

MÖGLICHER ZEITPLAN

2023

2024

ab 2025 - ...
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«PROJEKT BOULES»

ANGESTREBTE NETTOMIETZINSEN (ohne Nebenkosten)

CHF 1 250 – 1 500
CHF 1 500 – 1 800
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«PROJEKT BOULES»

ERMITTLUNG BAUKOSTEN – FINANZIERUNG

IM AUFTRAG 
GENOSSENSCHAFT ALTERSWOHNEN LUPPMENPARK

BAUKOSTEN UND FINANZIERUNG



Tischgespräche

Christian Portmann – Sie alle
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TISCHGESPRÄCHE

Ziele
- Möglichst viele qualitative Aussagen erzielen
- Teilnehmende vernetzen
- Positive Diskussionsdynamik erzielen

Ablauf
- Freie Themen- bzw. Tischwahl (mind. 5 – max. 12 Personen pro Tisch)
- Diskussion anhand Thesenpapier – freie Inputs
- Ergebnisse auf Flipchartpapier festhalten
- Wechsel auf Gong an einen anderen Tisch nach freier Wahl
- 2 Gesprächsrunden – Diskussion auf Vorrunde aufbauen (Moderator/in)

Gesprächsmoderation
- Moderator/in bleibt
- so wenig wie möglich, soviel wie nötig, Inputs, Zusammenfassung

Spielregeln für die Teilnehmenden
- Zuhören und ausreden lassen
- Nachfragen erwünscht
- Versuchen, auf den Punkt zu kommen

Diskussionsergebnisse und Quintessenz im Plenum präsentieren

World-Café – für kreative Diskussionen
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TISCHGESPRÄCHE

1 Alterswohnen im Luppmenpark – eine Chance für Hittnau

Individuelle Wohnsituation
- Wer hat sich schon die Frage gestellt, wie er/sie es sich im Alter einrichten will?
- Wer könnte sich vorstellen, das Einfamilienhaus oder die grosse Wohnung 

einzutauschen gegen eine Wohnung im Luppmenpark?
- Was spricht dafür, was dagegen? - Was wäre zu bedenken?

Wohnformen und Wohnkosten
- Wer hätte Lust, eine neue Wohnform, wie z.B. eine Alters-WG auszuprobieren?
- Was darf eine Wohnung im Alter maximal kosten? In welchem Verhältnis darf die 

Miete zum verfügbaren Einkommen stehen – nach der Pensionierung?
Mobilität im Alter
- Wer braucht einen Parkplatz, und was darf dieser kosten?
- Wäre ein modernes Carsharing (wie z.B. mobility) oder eine Autogemeinschaft 

denkbar?
Rolle der Gemeinde
- Welche Alterswohnangebote gibt es, was fehlt in Hittnau? (WG, betreutes 

Wohnen, Pflegewohnungen)
- Wie lange soll man in Hittnau wohnen bleiben können?
- Soll die Gemeinde Hittnau hierfür Rahmenbedingungen schaffen/dies 

ermöglichen?
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1 Alterswohnen im Luppmenpark – eine Chance für Hittnau

NOTIZEN ZU DEN TISCHGESPRÄCHEN
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TISCHGESPRÄCHE

2 Genossenschaft Alterswohnen Luppmenpark (GAL) als Trägerschaft

Wer kennt die GAL – welches Image haftet ihr an?
- Wer ist Mitglied oder kennt Mitglieder
- Ist die GAL in Hittnau verankert und sind ihre Mitglieder (einigermassen) 

repräsentativ für Hittnau?

Was bringt die Rechtsform Genossenschaft mit sich?
- Geeignet für den Aufbau eines Alterswohnprojekts und den späteren 

selbstverwalteten Betrieb mit hoher sozialer Kohäsion
- Mitgliedschaftsrechte und -Pflichten

- Wohnsicherheit
- Mitwirkungsrechte
- Kapitalbeteiligung (+/- CHF 30’000)

- Kostenmiete

Welchen Erwartungen muss und kann die GAL gerecht werden, welchen 
nicht?
- Corporate Governance (Transparenz)
- Dienstleistungsangebote über das Wohnen hinaus...
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2 Genossenschaft Alterswohnen Luppmenpark (GAL) als Trägerschaft

NOTIZEN ZU DEN TISCHGESPRÄCHEN
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TISCHGESPRÄCHE

3 Stellenwert des Luppmenparks für Hittnau

Ausgangslage
- Die kant. Denkmalpflege beabsichtigt eine Unterschutzstellung des Luppmenparks

sowie der Villa Spörri
- Es kommen Instandsetzungskosten von etwa CHF 320’000 (gemäss Gutachten 

2018) und spätere Unterhaltskosten auf die Gemeinde zu
Bewertung
- Waren Sie schon im Luppmenpark und was für ein Eindruck blieb haften?
- Welchen Stellenwert hat dieser Park für Sie

- aus historischer Sicht
- als Begegnungsort für die Bevölkerung
- als Veranstaltungsort für Kultur/private Nutzungen
- ...

Zukunft
- Welche Erwartungen haben Sie an den Luppmenpark der Zukunft? Was muss er 

bieten? 
- Wieviel darf dieser Park die Gemeinde kosten?
- Wer soll den Betrieb des Parks sicherstellen? (Gemeinde/Private?)
- Wer soll die Kosten für den Betrieb tragen? (Gemeinde/Private?)
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3 Stellenwert des Luppmenparks für Hittnau

NOTIZEN ZU DEN TISCHGESPRÄCHEN
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TISCHGESPRÄCHE

4 Kultur in Hittnau – und der «Kulturbaustein» Verein Villa Spörri 

Erörterung des Kulturbegriffs für Hittnau
- Was läuft heute in Hittnau alles, was gehört alles zur Kultur
- Welche Akteure stehen hinter diesen kulturellen Aktivitäten?
- Was ist eigentlich unter dem Begriff Kultur zu verstehen?

Rollenverständnis
- Ist Kultur eine reine Privatsache oder soll sich die Gemeinde im Bereich 

Kultur engagieren?
- Wenn ja wie und wo?
- Wenn nein, warum nicht?
- Wieviel darf Kultur die Gemeinde kosten?

Verein Villa Spörri
- Kennen Sie den Verein Villa Spörri oder/und sein Kulturprogramm?
- Waren Sie schon einmal an einem Anlass?
- Welche Rolle könnte der Verein Villa Spörri im Luppmenpark

übernehmen?
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4 Kultur in Hittnau – und der «Kulturbaustein» Verein Villa Spörri 

NOTIZEN ZU DEN TISCHGESPRÄCHEN
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TISCHGESPRÄCHE

5 Dem Stiftungsgedanken und den Finanzen Rechnung tragen 

Ausgangslage
- Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 1989: Übernahme der Stiftung Spörri mit 

der Verpflichtung, dem Stiftungsgedanken Rechnung zu tragen.
- Betrieb eines herkömmlichen Altersheims in dieser Grösse nicht sinnvoll.
- Während vielen Jahren Unklarheit über das weitere Vorgehen, minimaler 

Liegenschaftenunterhalt, daher nachweislich sanierungsbedürftiger Zustand.
- Abbruch Scheune möglich; unter Denkmalschutz: (Park), Villa, Kosthaus, 

Riegelhaus – sind jedoch nur bedingt alterswohntauglich.
- Instandsetzung denkmalgeschützte Gebäude erfordert mehre Millionen Franken, 

dem steht jedoch nur ein beschränktes Mietzinsertragspotential gegenüber (geringer 
Anteil Wohnfläche)

Offene Fragen
- Welcher Stellenwert hat der Stiftungsgedanken heute noch? Wie frei ist die 

Gemeinde?
- Nach welchen Grundsätzen

- sollen die Liegenschaften auf die GAL im Rahmen des Baurechts übertragen 
werden

- soll ein Baurechtszins erhoben werden
- Diskussion von drei Varianten
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5 Dem Stiftungsgedanken und den Finanzen Rechnung tragen 

NOTIZEN ZU DEN TISCHGESPRÄCHEN



Ergebnisse der Tischgespräche
Tischmoderatoren/innen

Stellwände mit den Ergebnissen der Tischgespräche

1



Ergebnisse der Tischgespräche
Tischmoderatoren/innen

Präsentation der Diskussionsergebnisse / Fragen im 
Plenum

2



Thesen zur Bewertung

Bewertungsrunde am Schluss3

Christian Portmann
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FRAGEN AN DIE TEILNEHMENDEN

1 Alterswohnen im Luppmenpark – eine Chance für Hittnau

2 Genossenschaft Alterswohnen Luppmenpark (GAL) als Trägerschaft

3 Stellenwert des Luppmenparks für Hittnau

4 Kultur in Hittnau – und der «Kulturbaustein» Verein Villa Spörri 

5 Dem Stiftungsgedanken und den Finanzen Rechnung tragen 

Überzeugt das vorliegende Konzept Alterswohnen?

Ich glaube, die GAL kann das Projekt stemmen

Der Luppmenpark ist für Hittnau als Begegnungs- und Veranstaltungsort eine Chance!

Die Villa Spörri wäre für Hittnau ein toller Kulturtreffpunkt, den es zu unterstützen gilt!

Hittnau ist dem Stiftungsgedanken «Alterswohnen im Luppmenpark» nach wie vor 
verpflichtet!

Die Gemeinde soll die GAL bei der Finanzierung unterstützen
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FRAGEN AN DIE TEILNEHMENDEN

Sechs Fragen, zu denen wir sie um Ihre Meinung bitten!

6x zu bewerten mit Ja oder Nein  

Sie erhalten nun je 6 Punkte
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FRAGEN AN DIE TEILNEHMENDEN

1 Alterswohnen im Luppmenpark – eine Chance für Hittnau

Überzeugt das vorliegende Konzept Alterswohnen?

Ja Nein
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2 Genossenschaft Alterswohnen Luppmenpark (GAL) als Trägerschaft
FRAGEN AN DIE TEILNEHMENDEN

Sind Sie überzeugt, dass die GAL das Projekt stemmen kann?

Ja Nein
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3 Stellenwert des Luppmenparks für Hittnau
FRAGEN AN DIE TEILNEHMENDEN

Der Luppmenpark ist für Hittnau als Begegnungs- und Veranstaltungsort eine Chance!

Ja Nein
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4 Kultur in Hittnau – und der «Kulturbaustein» Villa Spörri 

FRAGEN AN DIE TEILNEHMENDEN

Die Villa Spörri wäre für Hittnau ein toller Kulturtreffpunkt, den es zu unterstützen gilt!

Ja Nein
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5 Dem Stiftungsgedanken und den Finanzen Rechnung tragen 

FRAGEN AN DIE TEILNEHMENDEN

Hittnau ist dem Stiftungsgedanken «Alterswohnen im Luppmenpark» nach wie vor 
verpflichtet!



Ausblick und Schluss

Carlo Hächler, Gemeindepräsident
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FAZIT

Gesamtbeurteilung – ein Gewinn für ganz Hittnau

Für die Gemeinde • (Endlich) eine Lösung für das geerbte Areal
• Sanierung der bislang gemeindeeigenen Gebäude
• Alterswohnungsangebot für Hittnau
• ein belebter Ort für Kultur und Begegnung
• Keine weitere Belastung der Verwaltung
• Reduzierte finanzielle Belastung der Gemeinde (Park)
• Überschaubare Risiken

Für die älteren Hittnauer/innen • Schaffung einer passenden Wohnmöglichkeit in Hittnau
• Erhalt angestammtes soziales Umfeld – keine 

Vereinsamung
• Wohnsicherheit gewährleisten (Wohnraum und 

Wohnkosten)
• Mitspracherecht bei der Gestaltung des Wohnumfeldes
• Gegenseitige Unterstützung hält fit
• Kontakt zur Nachfolgegeneration weiterhin möglich

Für die jüngeren 
Familien/Kinder

• Freiwerdende Häuser/Wohnungen
• Wohnen im schönen und attraktiven Hittnau
• Kontakt zur Elterngeneration weiterhin möglich
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FAZIT

Risikobeurteilung aus Sicht Gemeinde

Thema Eintretenswahr-
scheinlichkeit

Tragweite Folgen daraus

Urnenabstimmung nicht 
erfolgreich

offen klein-mittel 
Zeitverlust

• Neue Lösung suchen

Baustart kann nicht oder 
verzögert  erfolgen 
(Finanzen/Rekurse)

klein klein-mittel 
Zeitverlust

• «Dran bleiben»
• Neue Lösung suchen

Abbruch während 
Bauphase (Finanzen…)

klein mittel Neue Lösung
• Anderer Baurechtsnehmer
• Weiterführung durch Gde

Auflösung GAL während 
Betrieb (80 Jahre) wegen 
neuen Situationen

klein-mittel mittel • Übernahme durch Gemeinde
• Anderer Partner 

Fazit: Überschau- und bewältigbare Risiken
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Grobprozess
EINLEITUNG

GAL: Zustimmung und Klärung 
Finanzen 

GAL: Abschliessende 
Zusage

WS
7. Mai 2022

Finale 
Festlegung 

Abstimmung

Urne Baurechts-
vertrag

Kommunikat
ion

Übertragung



Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung!

Tag der offenen Tür – Neues 
Gemeindehaus
13.00 Uhr Festakt

Besichtigungen Gemeindehaus / Feuerwehr
Angebote für Kinder (Feuerwehr)
Festwirtschaft



Post-It-Feedback



Vgl. den Kurzfilm zum Luppmenpark

https://www.youtube.com/watch?v=jhi-d27Sv34
https://www.hittnau.ch/de/aktuelles

https://www.youtube.com/watch?v=jhi-d27Sv34
https://www.hittnau.ch/de/aktuelles

